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SR 817.022.41 Verordnung des EDI über Aromen und Lebensmittelzutaten mit Aromaeigenschaften in und auf Lebensmitteln (Aromenverordnung)

Anhang 3 - Liste der zulässigen Aromastoffe

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV Ausgabe 1, Inkrafttreten 1. Februar 2024

Teil A: Bemerkungen

Die Tabelle enthält folgende Angaben:

Spalte 1 (FL-Nr.): Die eindeutige Identifikationsnummer des Stoffes 
Spalte 2 (Chemische Bezeichnung): Die Bezeichnung des Stoffes 
Spalte 3 (CAS-Nr.): Die Registriernummer des Chemical Abstracts Service (CAS) 
Spalte 4 (JECFA-Nr.): Die Nummer des gemeinsamen FAO/WHO-Sachverständigenausschusses für Lebensmittelzusatzstoffe (JECFA) 
Spalte 5 (CoE-Nr.): Die vom Europarat (CoE) verwendete Nummer 
Spalte 6 (Reinheit der genannten Stoffe [mindestens 95 %], sofern nicht anders angegeben): Die Reinheit des genannten Aromastoffes muss mindestens 95 % betragen. Liegt sie darunter, wird die Zusammensetzung der Aromastoffe in dieser Spalte angegeben. 
Spalte 7 (Kategorie): Die Verwendung von Aromastoffen ist gemäss der guten Herstellungspraxis gestattet, sofern nicht in dieser Spalte besondere Einschränkungen festgelegt sind. Aromastoffe, deren Verwendung eingeschränkt ist, dürfen nur den aufgeführten
Lebensmittelkategorien gemäss den besonderen Verwendungsbedingungen zugesetzt werden. Für die Einschränkungen gelten die Lebensmittelkategorien nach Anhang 3 Kapitel A ZuV (SR 817.022.31)
Spalte 8 (Höchstmenge): Höchstmenge der eingeschränkten Kategorie. 
Spalte 9 (Stand der Bewertung) Aromastoffe mit der Bewertung - noch nicht abgeschlosen - dürfen vorläufig verwendet werden.
Spalte 10 (Bewertet durch): Verweis auf das wissenschaftliche Gremium, das die Bewertung durchgeführt hat.
Spalte 11 (Zusatz): Bemerkungen

Anmerkung 1: Ammonium-, Natrium-, Kalium- und Calciumsalze sowie -chloride, ‑carbonate und -sulfate werden von der jeweiligen «Muttersubstanz» abgedeckt, sofern sie aromatisierende Eigenschaften besitzen. 

Anmerkung 2: Handelt es sich bei dem zugelassenen Aromastoff um ein Racemat (eine äquimolare Mischung optischer Isomere), so wird auch die Verwendung der R- und S-Form zugelassen. Ist nur die R-Form zugelassen, so erstreckt sich die Zulassung nicht
auf die S-Form und umgekehrt.

Anmerkung 3: FL-Nr. 16.130: Anmerkung 1 gilt nicht. Einschränkung der Verwendung als Aromastoff, ausgedrückt als Summe der Carbonsöure und des Hemisulfat-Monohydrat-Salzes, ausgedrückt als Säure.
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